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Ausgabe 2009

Was kostet es Mitglied der ICZ zu sein?

Israelitische Cultusgemeinde Zürich, Lavaterstrasse 33, Postfach, 8027 Zürich 



Auszug aus den zur Zeit gültigen Statuten und dem 
Steuerreglement

Eintrittsgebühr   Art. 8 der Statuten
           Der Vorstand setzt für eintretende Mitglieder,
           die das dreissigste Alterjahr überschritten
           haben, eine Eintrittsgebühr fest.

           Bei einem Übertritt von einer anderen
           jüdischen Gemeinde kann dem Gesuchsteller
           die Eintrittsgebühr erlassen werden.

Mitgliedschaft   Art. 10 der Statuten
Chewra Kadischa Mit der Mitgliedschaft zur Gemeinde wird
           automatisch die Mitgliedschaft zum Verein
           Chewra Kadischa erworben. Innert drei
           Monaten nach erfolgter Aufnahme als
           Gemeindemitglied kann durch schriftliche
           Erklärung an den Gemeindevorstand auf
           die Mitgliedschaft bei der Chewra Kadischa
           verzichtet werden.

           Die Mitgliederbeiträge für die Chewra 
           Kadischa werden durch die Gemeinde 
           erhoben.

ICZ-Steuer      Ab Januar 2008 beträgt die Jahressteuer
           128% der Grundsteuer.

Für Steuerauskünfte steht unser Finanzsekretariat gerne zur 
Verfügung: Tel.  044 283 22 66
          ruben.rosenfeld@icz.org

a) Einkommenssteuer

Steuerbares Einkommen Steuerbetrag
(128% der Grundsteuer)
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b) Vermögenssteuer

Steuerbares Vermögen Steuerbetrag
(128% der Grundsteuer)
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c) Steuerrabatt

Mitglieder mit einem steuerbaren Einkommen unter CHF 100‘000 
und einem steuerbaren Vermögen unter CHF  300‘000 erhalten ei-
nen Steuerrabatt von CHF 150.00, wobei jedoch die Minimalsteuer 
von CHF 89.60 nicht unterschritten werden kann.


